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1. Kapitel

Grundlagen

§ 1 Einführung

Bürgerschaftliches Engagement1 ist ein zentraler Pfeiler der Zivilgesellschaft2.
Die Rechtsform des eingetragenen Vereins gewährt wegen ihrer ideellen Ausrich-
tung und flexiblen Gestaltbarkeit eine geeignete und in der Praxis weit verbreitete
Plattform, um gemeinsam, in einem rechtlichen Rahmen organisiert, gemeinnüt-
zige Tätigkeiten auszuüben3. Darüber hinaus bietet sie eine geordnete Grundlage
für sportliche, künstlerische, wohltätige, gesellige, wissenschaftliche, bildungs-

1 Zum Begriff und Konzept des bürgerschaftlichen Engagements Münkler, in: En-
quete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, Deutscher Bundes-
tag (Hrsg.), Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft, S. 29 ff.; ferner
Strachwitz, ZStV 2012, 41, 45 f., der die Bezeichnung als moderne Formulierung für
das Ehrenamt versteht. Das überzeugt, weil bürgerschaftliches Engagement heute – an-
ders als im 19. Jahrhundert – keiner speziellen sozialen Trägerschicht mehr entspringt,
sondern eine weitgehend gesamtgesellschaftliche Beteiligungsform kennzeichnet. Inso-
fern ist der Begriff Ehrenamt neutraler und lässt keine Missverständnisse in dieser Rich-
tung zu.

2 Eine allgemein anerkannte Definition gibt es nicht. Der Ausdruck geht bis zur An-
tike auf die aristotelische politike koinonia (lat. societas civilis) zurück, hat sich jedoch
in seiner Bedeutung gewandelt. Zu den zahlreichen philosophischen, politischen und
soziologischen Theorien s. umfassend Schmidt, Zivilgesellschaft, 2007; Adloff, Zivilge-
sellschaft, 2005. Das heutige deskriptiv-analytische Verständnis fußt auf dem Befund,
dass es einen sog. Dritten Sektor gebe (erstmals erwähnt bei Etzioni, in: Business and
Society Review, 1972, Vol. 1, S. 39 ff.), dass „Staat und Markt die Lebenswirklichkeit
unserer Gesellschaft nicht vollständig abbilden“ und dass sich dieser Bereich „primär
aus dem Schenken von Zeit, Empathie, Ideen, Kreativität und materiellen Ressourcen“
speise, was Markt und Staat nicht hinreichend zu leisten vermögen, so Strachwitz, ZStV
2012, 41, 44; Adloff, Zivilgesellschaft, S. 8 f. Ausgehend davon steht der Terminus Zi-
vilgesellschaft für die gesellschaftliche Dimension aller Arten freiwilliger sozialer Ak-
tionen von Individuen oder Gruppen, die sich nicht auf staatlicher Initiative gründen,
die der Staat nicht lenkt und die nicht dem Markt zuzuordnen sind, Blanke, in: Grabitz/
Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 300 AEUV Rn. 33; Kocka,
in: Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, Deutscher
Bundestag (Hrsg.), Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft, S. 15, 16 f.,
der explizit die „Sphäre der Vereine“ einbezieht.

3 Ähnlich Eichenhofer, in: Festschr. f. Werner, S. 60; Adloff, Zivilgesellschaft, S. 112.
Daneben bilden sich vor allem für (lokale) politisch singuläre Themen vermehrt Bürger-
initiativen, die jedoch oftmals keinen dauerhaften Charakter aufweisen, sondern sich
mit Erreichen ihres Ziels erledigen.



fördernde, kulturelle und zahlreiche weitere Aktivitäten. Der e.V. spielt daher
eine außerordentliche Rolle für das gesellschaftliche Leben4.

So wünschenswert und notwendig die freiwillige Übernahme von Verantwor-
tung innerhalb eingetragener Vereine auch ist und seitens Politik, Gesetzgebung
und Bevölkerung honoriert wird5, so schnell kann die Angst vor damit verbunde-
nen rechtlichen Konsequenzen6 durch Fehlverhalten die Bereitschaft zur Beklei-
dung eines Ehrenamtes konterkarieren. Die Furcht zahlreicher Vereinsvorstände
vor zivilrechtlichen Haftungsrisiken7 hat den Gesetzgeber erst jüngst dazu bewo-
gen, durch Einführung von § 31a BGB und weiteren Erleichterungen Hemmnisse
abzubauen, um dadurch die Übernahme von Leitungsfunktionen in eingetragenen
Vereinen zu lancieren8. Doch wie ist es mit strafrechtlichen Risiken bestellt, die
ein, wenn nicht sogar viel größeres Abschreckungspotential in sich bergen?

22 1. Kap.: Grundlagen

4 Siehe nur Unger, NJW 2009, 3269, 3270; Steding, NZG 2001, 721, 725; Strach-
witz, ZStV 2012, 41, 46 f., der jegliche Form bürgerschaftlichen Engagements als eine
„Schule der Demokratie“ versteht, indem „Menschen kontinuierlich die kommunikati-
ven Prozesse des Schenkens an die Gemeinschaft erlernen und immer wieder üben“,
was sich in einem demokratietheoretischem Gewinn widerspiegele und schlussendlich
den sozialen Frieden der Gemeinde sichere. Ferner Strasser/Stricker, in: Hopt/v. Hippel/
Walz, Nonprofit-Organisationen, S. 127, 129, wonach es sich beim Vereinswesen um
einen Teil des gemeinschaftlichen Unterbaus handle, der das „Schmiermittel“ sei, „ohne
das das Räderwerk der Zivilgesellschaft nicht ineinander greifen und laufen kann“. Aus
historischer Perspektive im Hinblick auf den Beitrag zur Entstehung der Bürgergesell-
schaft s. Gall, Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, S. 67 f., 70 m.w.N.

5 Siehe nur BT-Drucks. 13/5674; 16/5200, S. 12, wo der Gesetzgeber die „herausra-
gende Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft“ herausstellt.
Vgl. auch Droege, Gemeinnützigkeit, S. 292 ff., der die Förderung bürgerschaftlichen
Engagements durch das Gemeinnützigkeitsrecht beleuchtet. Zu dem Verhältnis des sog.
„aktivierenden Staates“ und der Zivilgesellschaft s. Schuppert, in: Enquete-Kommission
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, Deutscher Bundestag (Hrsg.), Bürger-
schaftliches Engagement und Zivilgesellschaft, S. 185 ff.

6 Vgl. dazu nur den plakativen Titel des Beitrags von Möllmann, DStR 2009, 2125:
„Haftungsfalle Ehrenamt – Persönliche Haftung des ehrenamtlichen Vereinsvorstands
für Steuerschulden des gemeinnützigen Vereins.“

7 Dazu beispielsweise OLG Schleswig npoR 2010, 112, 114 f., das aus diesem
Grund eine Freistellungsverpflichtung des Vereins bei schadensgeneigter Tätigkeit ent-
wickelt hat, die letztlich – so das Gericht – auch im Interesse des Vereins liege, weil
andernfalls zahlreiche Mitglieder nicht mehr zu ehrenamtlicher Mitarbeit bereit wären;
ferner BFH NJW 1998, 3374, 3375, wonach ein ehrenamtlicher und unentgeltlich täti-
ger Vereinsvorsitzender für die Erfüllung steuerlicher Verbindlichkeiten eines wirt-
schaftlich tätigen und Arbeitnehmer beschäftigenden e.V. (Betrieb eines Altenpflege-
heims) nach denselben Grundsätzen haften soll, wie ein Geschäftsführer einer GmbH.
Zur persönlichen Haftung von ehrenamtlichen Vereinsvorständen Ehlers, NJW 2011,
2689 ff.

8 BT-Drucks. 16/1357; dazu Reschke, DZWIR 2011, 403, 404; Terner, DNotZ 2010,
5, 21 f.; Reuter, in: MünchKomm-BGB, § 31a Rn. 2; Unger, NJW 2009, 3269 ff.; Man-
sel, in: Jauernig, BGB, § 31a Rn. 1; kritisch Burgard, ZIP 2010, 358 ff. Am 21.03.2013
ist zudem das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes (BGBl. I, S. 556) verabschiedet
worden, das eine Erweiterung des Haftungsprivilegs und zahlreiche Modifikation, u. a.
im Steuerrecht, vorsieht.



Durchforstet man dazu die ins schier Endlose reichende strafrechtliche Litera-
tur, fällt auf, dass die Auseinandersetzung mit dem eingetragenen Verein im Ge-
gensatz zu der mit anderen juristischen Personen stiefmütterlich geführt wird. Im
Zentrum des wissenschaftlichen Interesses stehen zuvorderst Strafbarkeitsrisiken
– sub specie Untreue und Bankrott – in Konnex mit der Aktiengesellschaft, der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und anderen Gesellschaftsformen9. Der
Grund dafür dürfte zum einen darin liegen, dass solche in erster Linie im wirt-
schaftlichen Verkehr tätig und mit entsprechenden Vermögen ausgestattet sind,
und zum anderen damit zusammenhängen, dass infolgedessen die entsprechen-
den Verantwortlichen ohne Weiteres in einen Zwiespalt zwischen gesellschafts-
rechtlichem Pflichtenkanon und den Gesellschafter- bzw. Anlegerinteressen, aber
auch Eigeninteressen geraten können10. Das belegt ein Blick auf die Rechtspre-
chung, die sich aktuell und in den vergangenen Jahren vermehrt mit der Strafbar-
keit von Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft zu beschäftigen hatte, wie
allein schon die spektakulären Wirtschaftsstrafverfahren in Sachen „Siemens“11,
„Volkswagen“12, „Bremer Vulkan AG“13, Spendenaffäre im Fall „SSV-Reutlin-
gen“14, „Kinowelt“15 und „Mannesmann-Vodafone“16 exemplifizieren.

§ 1 Einführung 23

9 Siehe allein die Monographien von: Reichelt, Untreue und Bankrott, 2011; Bräu-
nig, Untreue in der Wirtschaft, 2011; Brand, Untreue und Bankrott in der KG und
GmbH & Co KG, 2010; Hoffmann, Untreue und Unternehmensinteresse, 2010; Arens,
Untreue im Konzern, 2010; Schumacher, Vermögensbetreuungspflichten von Kapitalge-
sellschaftsorganen, 2010; Adick, Organuntreue, 2010; Lichtenwimmer, Untreueschutz
der GmbH gegen den übereinstimmenden Willen der Gesellschafter?, 2008; Zech, Un-
treue durch Aufsichtsratsmitglieder einer Aktiengesellschaft, 2007; Arnold, Untreue im
GmbH- und Aktienkonzern, 2006; Dittrich, Die Untreuestrafbarkeit von Aufsichtsrats-
mitgliedern bei der Festsetzung überhöhter Vorstandsvergütungen, 2006; Hanft, Straf-
rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Einmann-GmbH, 2006; Lamann, Un-
treue im GmbH-Konzern, 2006; Loeck, Strafbarkeit des Vorstands der Aktiengesell-
schaft wegen Untreue, 2006; Wagner, Die Untreue des Gesellschafters in der einfachen
und konzernierten Einmann-GmbH, 2005; Kaufmann, Organuntreue zum Nachteil von
Kapitalgesellschaften, 1997; Wodicka, Die Untreue zum Nachteil der GmbH bei vor-
heriger Zustimmung aller Gesellschafter, 1993; Flum, Der strafrechtliche Schutz der
GmbH gegen Schädigungen mit Zustimmung der Gesellschafter, 1990; Nelles, Untreue
zum Nachteil von Gesellschaften, 1990; sowie zur Genossenschaft Krüger, ZfgG 2010,
221 ff.

10 Ähnlich Kudlich/Oglakcioglu, WirtschaftsstrafR, § 10 Rn. 327, die auf den leicht-
fertigeren Umgang insbesondere mit fremden Vermögen abstellen; in diese Richtung
auch Schünemann, Organuntreue, S. 7 f.; Lamann, Untreue im GmbH-Konzern,
S. 20 f.; Brammsen/Ceffinato, NZI 2013, 619, wonach die Gesellschaftsform der GmbH
„zu einer Plünderung der Firma geradezu einlädt“.

11 BGHSt 52, 232 = NJW 2009, 89; dazu Sünner, ZIP 2009, 937 ff.; Satzger, NStZ
2009, 297 ff.; Rönnau, StV 2009, 246 ff.

12 BGHSt 54, 148 = NStZ 2009, 694 m. Anm. Bittmann, NJW 2009, 98; ferner Cors-
ten, wistra 2010, 206 ff.

13 BGHSt 49, 147 = NJW 2004, 2248; dazu Ransiek, wistra 2005, 121 ff.; Fleischer,
NJW 2004, 2867 ff.; Salditt, NStZ 2005, 270 ff.; Kutzner, NStZ 2005, 271 f.; Thomas,
in: MAH, § 17 Rn. 67 ff.


